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Vorschlag des Präsidiums Änderungsvorschlag

Artikel 10: [Personenkontrolle an den

Grenzen]

Artikel 10: [Personenkontrolle an den Gren-

zen]

(1) Die Union entwickelt eine Politik, mit

der

(1) Die Union entwickelt eine gemeinsame Po-

litik betreffend Personenkontrollen an den

Grenzen der Mitgliedstaaten.

−−−− sichergestellt werden soll, dass Personen

unabhängig von ihrer Staatsange-

hörigkeit beim Überschreiten der Bin-

nengrenzen nicht kontrolliert werden;

-

−−−− sichergestellt werden soll, dass Personen

beim Überschreiten der Außengrenzen

kontrolliert und diese Grenzen effizient

überwacht werden;

-

−−−− allmählich ein gemeinsames System der

integrierten Abwicklung der Personen-

kontrollen an den Außengrenzen einge-

führt werden soll.

-

(2) Zu diesem Zweck erlassen das Euro-

päische Parlament und der Rat nach dem Ge-

setzgebungsverfahren Gesetze oder Rah-

mengesetze, die folgende Bereiche betreffen:

(2) Zu diesem Zweck erlassen das Europäische

Parlament und der Rat nach dem Gesetzgebungs-

verfahren Gesetze oder Rahmengesetze, die fol-

gende Bereiche betreffen:



− Die Voraussetzungen für die Einreise von

Drittstaatsangehörigen zum Zwecke eines

kurzfristigen Aufenthalts, einschließlich

der Visumpflicht und der Befreiung von

dieser Pflicht, die Regeln, Verfahren und

Voraussetzungen für die Ausstellung von

Dokumenten, die zum Überschreiten der

Außengrenzen berechtigen, sowie die ein-

heitliche Gestaltung dieser Dokumente;

− die Voraussetzungen für die Einreise von

Drittstaatsangehörigen zum Zwecke eines kur-

zfristigen Aufenthalts, einschließlich der Vi-

sumpflicht und der Befreiung von dieser

Pflicht, die Regeln, Verfahren und Vorausset-

zungen für die Ausstellung von Dokumenten,

die zum Überschreiten der Außengrenzen be-

rechtigen, sowie die einheitliche Gestaltung

dieser Dokumente;

− die Kontrollen, denen Personen beim

Überschreiten der Außengrenzen unterzo-

gen werden dürfen;

− die Kontrollen, denen Personen beim Über-

schreiten der Außengrenzen unterzogen wer-

den dürfen;

− die Voraussetzungen, unter denen sich

Drittstaatsangehörige innerhalb der Union

während eines kurzen Zeitraums frei be-

wegen können;

− die Voraussetzungen, unter denen sich Dritts-

taatsangehörige, die sich vorübergehend in der

Union aufhalten, innerhalb der Union

während dieses Zeitraums frei bewegen kön-

nen;

− alle Maßnahmen, die für die allmähliche

Einführung eines gemeinsamen Systems

der integrierten Abwicklung der Perso-

nenkontrollen an den Außengrenzen er-

forderlich sind;

− alle Maßnahmen, die für die allmähliche Ein-

führung eines gemeinsamen Systems der inte-

grierten Abwicklung der Personenkontrollen an

den Außengrenzen erforderlich sind;

− die Abschaffung der Kontrolle von Perso-

nen gleich welcher Staatsangehörigkeit

beim Überschreiten der Binnengrenzen.

− die Abschaffung der Kontrolle von Personen

gleich welcher Staatsangehörigkeit beim Über-

schreiten der Binnengrenzen.

Explanation (if any) :

Absatz 1: Die Aufzählungen in diesem Absatz nehmen lediglich in unvollständiger Form die
Aufzählung des Absatzes 2 vorweg und sind dementsprechend überflüssig.

Absatz 2, 3. Spiegelstrich: Klarstellung.


